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Geschichte der Gegenwart

Die Reihe »Geschichte der Gegenwart« sucht die prägenden Signaturen 
des 20.  Jahrhunderts zu ergründen, um auf diese Weise zum Verständnis 
des 21.  Jahrhunderts beizutragen. Sie thematisiert politische, kulturelle 
und sozioökonomische Charakteristika der industriegesellschaftlichen 
Moderne, die mit dem Ende des Kalten Krieges ihre Gültigkeit verloren 
haben oder in die Gegenwart der Zeit nach 1989/90 transformiert wor-
den sind. Zeitlich über die »Epoche der Mitlebenden« und die klassische 
Zeitgeschichte hinausgreifend, thematisiert  sie den Wandel des Politi-
schen im »Jahrhundert der Extreme«, aber auch den sozioökonomischen 
Wandel der europäischen Industriegesellschaften und die Massenmedia-
lisierung in der Zeit der Systemkonkurrenz. Im Zentrum stehen dabei 
das Gegeneinander und das Zusammenspiel der drei großen Gesell-
schaftsentwürfe von Faschismus und Nationalsozialismus, Kommunis-
mus und liberaler Demokratie. In ihren politischen  Frontstellungen und 
Wandlungen, in ihren wirtschaftlichen und sozialen Koordinaten und 
Praxen, in ihren kulturellen Sinnhorizonten und Denkstilen haben sie 
die deutsche und europäische Geschichte des 20.  Jahrhunderts geprägt.

Das Interesse der Reihe gilt den Ereignissen, Prozessen und Struktu-
ren, denen eine übergreifende Bedeutung für die Sinnstiftung der sozia-
len Welt im 20. und beginnenden 21.  Jahrhundert zugesprochen werden 
kann. Die einzelnen Studien befassen sich mit den ideologischen Ent-
würfen und gesellschaftlichen  Praxen, mit den wirtschaftlichen Gegeben-
heiten und Umbrüchen, mit den kulturellen Sinnhorizonten und Denk-
stilen, die dieses Zeitalter des Kampfes um eine gültige Ordnung der 
Welt geprägt haben, und die es schließlich in das Gegenwartszeitalter 
einer neuen Unübersichtlichkeit nach dem Ende des Ost-West-Gegen-
satzes überführt haben. 

Martin Sabrow
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Einführung
Zur Genealogie der Menschenrechte

Stefan-Ludwig Hoffmann

»Menschenrecht ist, sich einander als Wesen zu behandeln, die sich im 
Innern gleich und von Außen ähnlich, nur durch die Ungerechtigkeit so 
unkenntlich geworden sind.«1 Wer würde heute diesem Diktum eines 
vergessenen deutschen Publizisten aus dem Jahr 1789 widersprechen wol-
len? Die Menschenrechte gehören in der Gegenwart zu den wichtigsten 
Glaubensartikeln liberaler Demokratien. Wer die Menschenrechte an-
zweifelt, stellt sich anscheinend außerhalb der Grenzen einer universellen 
Moral im Zeitalter von Weltinnenpolitik. Oft erscheint das individuell-
unveräußerliche »Recht auf Rechte« (Hannah Arendt) wie eine überhis-
torisch-naturrechtliche Selbstverständlichkeit. Die Menschenrechte sind 
die Doxa unserer Zeit, jene Überzeugungen einer Gesellschaft, die als 
verinnerlichte, evidente Ordnung stillschweigend vorausgesetzt werden 
und den Raum des Denkbaren und Sagbaren umgrenzen. Gestritten 
wird heute nur noch darum, wie man die Menschenrechte diesseits und 
jenseits des Nationalstaates zur Geltung bringen könnte. Ob sie über-
haupt eine sinnvolle rechtliche oder moralische Kategorie für unser poli-
tisches Handeln darstellen, steht gleichsam außer Frage. Ziel der in die-
sem Band versammelten Autoren ist es, historisch zu verfolgen, wie die 
Menschenrechte in den globalen Krisen und Konflikten des vergangenen 
Jahrhunderts diese universelle Evidenz gewonnen haben.

Implizit enthalten in dieser Zielsetzung ist die Hypothese, dass sich der 
politische Geltungsanspruch und normative Gehalt der Menschenrechte 
zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert grundlegend wandelten. Wie 
alle Rechtsnormen sind auch die Menschenrechte historisch: formuliert 
in den Revolutionen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, verschwanden 
sie im 19. Jahrhundert hinter anderen politisch-sozialen Leitbegriffen der 
europäisch beherrschten Welt wie »Zivilisation«, »Rasse«, »Nation« oder 
»Klasse«. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die 
Menschenrechte zu einer transnationalen Rechtsnorm, die den Einzel-
nen vor der Entfesselung staatlicher Disziplinar- und Tötungsmacht 
schützen sollte (»face aux gouvernements«2) – eine Vorstellung, die den 

1 Nikolaus Paulsen, Moralpolitik, Wien 1789.
2 Michel Foucault, Face aux gouvernements, les droits de l’homme [1984], in: Dits et 

écrits, Bd. 4: 1980-1988, Paris 1994, S. 707 f.
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Revolutionen des 18. Jahrhunderts fremd war, die sich gerade vom Nati-
onalstaat die Garantie von Bürger- und Menschenrechten versprachen 
und ganz selbstverständlich davon ausgingen, dass jene Teile der Welt, 
die nicht nationalstaatlich verfasst waren, rechtsfreie Räume darstellten. 
Es gehört zu den paradoxen Ergebnissen der katastrophischen Gewalter-
fahrung zweier Weltkriege, des Holocaust und der Dekolonisierung, dass 
nach 1945 im humanitären Völkerrecht, aber auch allgemein im poli-
tisch-sozialen Diskurs nicht nur der liberalen Demokratien des Westens, 
die Idee einer Einheit der Welt und der Gleichheit von Rechten an Gel-
tung gewann. Erst in den beiden Dekaden vor und nach 1989 steigen die 
Menschenrechte endgültig zur »lingua franca of global moral thought« 
auf.3 Erst jetzt werden sie auch zur Legitimationsformel für humanitäre 
und militärische Interventionen, mithin zu einer hegemonialen Technik 
internationaler Politik, der sich unterschiedliche Konfliktparteien bedie-
nen können, um ihren partikularen Interessen eine universale Wendung 
zu geben.4

Die Geschichte unserer Gegenwart beginnt, wie der englische Histori-
ker Geoffrey Barraclough festgestellt hat, »wo die Probleme, die in der 
Welt von heute aktuell sind, zuerst sichtbare Gestalt annahmen; sie be-
ginnt mit den Umwälzungen, die uns berechtigen oder gar zwingen, zu 
sagen, dass wir in ein neues Zeitalter eingetreten sind«.5 Die Menschen-
rechte, begriffen als universale Rechte, die jedem Menschen zukommen, 
sind als Rechtsnorm wie als politisch-moralische Doxa ein grundstürzend 
neues Phänomen, das den Beginn eines neuen Zeitalters anzeigt. So neu, 
dass die Historiker selbst noch kaum dazu gekommen sind, ihre Ge-
schichte zu schreiben. Das beginnt sich im Moment zu ändern, wie die 
neue Studie der amerikanischen Kulturhistorikerin Lynn Hunt zeigt, wo 
die universale Entfaltung der Menschenrechte erzählt wird als Ergebnis 
einer Evolution unserer Gefühlswelt, die im 18. Jahrhundert einsetzte.6 

3 Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton 2001, S. 53.
4 Martti Koskenniemi, International Law and Hegemony. A Reconfiguration, in: 

Cambridge Review of International Affairs 17:2 (2004), S. 197-218.
5 Geoffrey Barraclough, An Introduction to Contemporary History, London 1964, 

S. 12.
6 Lynn Hunt, Inventing Human Rights. A History, New York 2007; ein ähnlich te-

leologisches Narrativ findet sich z. B. bei Paul Gordon Lauren, The Evolution of 
International Human Rights. Visions Seen, Philadelphia 1998; Micheline R. Ishay, 
The History of Human Rights. From Ancient Times to the Globalization Era, Berke-
ley 2004. Zur Kritik vgl. Kenneth Cmiel, The Recent History of Human Rights, in: 
American Historical Review 109:1 (2004), S. 117-135; Reza Afshari, On Historiography 
of Human Rights Reflections on Paul Gordon Lauren’s The Evolution of International 
Human Rights: Visions Seen, in: Human Rights Quarterly 29 (2007), S. 1-67; 

einführung
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Bislang aber sind die wichtigsten Studien zur Geschichte der Menschen-
rechte, etwa zu liberalem Völkerrecht und kolonialem Imperialismus7, zu 
den UN-Gründungstexten und -konventionen8 oder zum Helsinki-Pro-
zess9 nicht von Historikern verfasst worden. Seit den 1990er Jahren stel-
len die Menschenrechte ein eigenes expandierendes Forschungsfeld für 
(zumeist westliche) Politikwissenschaftler, Philosophen oder Rechtsso-
ziologen dar, ohne dass die Historiker sich an den Debatten beteiligt 
hätten.10 Auch wenn in diesem Feld zuweilen historisch argumentiert 
wird (meist entlang des von Kristen Sellars ironisierten Narrativs »the rise 
and rise of human rights«11), geht es den Autoren in erster Linie darum, 
eigene Begründungsformeln für transnationale Rechte, normative Ord-
nungen oder »global governance« zu konstruieren. In den neueren histo-
rischen Gesamtdarstellungen des 19. Jahrhunderts, C.A. Baylys »Die Ge-
burt der modernen Welt« (2004, dt. 2006) oder Jürgen Osterhammels 
»Die Verwandlung der Welt« (2009), kommen dagegen die Menschen-
rechte nicht vor – aus guten Gründen, wie gleich noch zu zeigen sein 
wird. Gleiches gilt für Hans-Ulrich Wehlers »Deutsche Gesellschafts-
geschichte« (5 Bde., 1987-2008) oder Tony Judts »Geschichte Europas 
von 1945 bis zur Gegenwart« (2005, dt. 2006). Auch die begriffshistori-
schen Lexika, etwa die »Geschichtlichen Grundbegriffe«, das »Histori-
sche Wörterbuch der Philosophie« oder das »Handbuch politisch-sozialer 
Grundbegriffe in Frankreich«, wie auch die »Cambridge History of Polit-

 Samuel Moyn, On the Genealogy of Morals, in: The Nation, 16. März 2007; sowie 
ders., The Last Utopia. Human Rights in History (erscheint Cambridge/MA 2010), 
Kap. 1: Rethinking the Prehistory. 

7 A.W. Brian Simpson, Human Rights and the End of Empire. Britain and the Gen-
esis of the European Convention, Oxford 2001; Martti Koskenniemi, The Gentle 
Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law, 1870-1960, Cam-
bridge 2002; Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of Interna-
tional Law, Cambridge 2005.

8 Johannes Morsink, The Universal Declaration of Human Rights. Origins, Drafting 
and Intent, Philadelphia 1999; Mary Ann Glendon, A World Made New. Eleanor 
Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights, New York 2001; Peter 
J. Opitz, Menschenrechte und internationaler Menschenrechtsschutz im 20. Jahr-
hundert, Stuttgart 2002; William A. Schabas, Der Genozid im Völkerrecht, Ham-
burg 2003; Roger Normand/Sarah Zaidi, Human Rights at the UN. The Polit ical 
History of Universal Justice, Bloomington 2008.

9 Peter Schlotter, Die KSZE im Ost-West-Konflikt. Wirkungen einer internationalen 
Institution, Frankfurt a. M. 1999; Daniel Thomas, The Helsinki Effect. International 
Norms, Human Rights and the Demise of Communism, Princeton 2001; Oliver 
Bange (Hg.), Helsinki 1975 and the Transformation of Europe, New York 2008.

10 Vgl. als Überblick: Georg Lohmann/Arnd Pollmann, Menschenrechte. Ein inter-
disziplinäres Handbuch, Stuttgart 2010 (im Druck).

11 Vgl. Kirstin Sellars, The Rise and Rise of Human Rights, Stroud 2002.

einführung
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ical Thought« enthalten entweder gar keinen eigenen Eintrag zu den 
Menschenrechten oder reichen kaum über das 18. Jahrhundert hinaus. 

Die in diesem Band versammelten Zeit- und Rechtshistoriker, die alle 
eigene empirische Studien zur Geschichte der Menschenrechte im 20. 
Jahrhundert vorbereiten oder jüngst veröffentlicht haben, folgen einer 
Grundprämisse. Gegen das vorherrschende Bild einer bruchlosen Evolu-
tion der Menschenrechte gilt es, die Menschenrechte als historisch kon-
tingenten Gegenstand von Politik zu verstehen, als einen seit 1945 inter-
nationalen, seit den siebziger Jahren dann globalen Leitbegriff, mit dem 
politische Ansprüche und Gegenansprüche formuliert werden konnten. 
Erst die Krisen und Konflikte vor allem der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, so unsere Grundannahme, haben jene begriffliche Fassung der 
Menschenrechte hervorgebracht, die dem heutigen moralischen Univer-
salismus entspricht. Um folglich eine Genealogie der Menschenrechte zu 
schreiben, muss dieser begriffliche Wandel, ausgelöst durch politisch- 
soziale Ereignisse, Bewegungen und Strukturveränderungen und diese 
umgekehrt wieder auslösend, diachron und transnational übergreifend 
verfolgt werden. Nur so lässt sich genauer bestimmen, wie die histori-
schen Konflikte um die Geltung der Menschenrechte, um ihre Universa-
lität, in ihre plurivalente Begrifflichkeit eingingen, wie mithin Genese 
und Geltung von Rechtsnormen historisch miteinander verflochten sind. 
Wie könnte also eine Genealogie der Menschenrechte aussehen, die ihr 
Gewordensein (wie jede andere Geschichte auch) nicht als natürliche 
Evolution von Gefühl, Recht und Moral erzählt, sondern als unerwart-
bares Resultat des Würfelspiels der Ereignisse? 

Die Frage nach den Ursprüngen

Die Probleme beginnen schon mit der Frage nach den Ursprüngen. Wo 
soll eine Geschichte der Menschenrechte einsetzen? In der Antike, wo 
der Begriff ius humanum zwar historisch nachgewiesen werden kann, 
aber nicht im Sinne subjektiver, natürlicher Rechte aller Menschen, son-
dern politisch als jenes Recht, das von Menschen gemacht wurde und 
folglich dem göttlichen Recht nachgeordnet ist?12 Im Calvinismus, ins-
besondere bei Calvins Idee der Gewissensfreiheit und der covenants, wie 
John Witte vorschlägt, oder doch eher im deutschen Bauernkrieg von 
1525, wo gerade die Unfreiheit der Leibeigenschaft zum Grund eines mo-

12 Vgl. z. B. die Beiträge in Klaus M. Giradet/Ulrich Nortmann (Hg.), Menschen-
rechte und europäische Identität. Die antiken Grundlagen, Stuttgart 2005.

einführung
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dernen Freiheitsbegriffs wurde, wie Peter Blickle dagegenhalten würde?13 
Kann man Wolfgang Schmale darin folgen, die Rechtskonflikte im fran-
zösischen Burgund und deutschen Kursachsen des 16. und 17. Jahrhun-
derts als Vorgeschichte der Menschenrechtserklärungen des 18. Jahrhun-
derts anzusehen? Artikuliert sich gar in diesen Konflikten ein menschliches 
Grundbedürfnis, dessen Existenz nicht davon abhängt, ob der Begriff 
»Menschenrechte« dabei historisch verwendet worden ist?14 Oder läuft 
die Einbeziehung aller historischen Konflikte um konkrete Freiheitsrech-
te und Privilegien – die im Übrigen nicht allgemein, sondern für eng 
umgrenzte soziale Gruppen und Stände gelten sollten – nicht darauf 
 hinaus, die gesamte Rechtsgeschichte als eine Geschichte der Menschen-
rechte umzuschreiben?15 

Selbst die geläufigste Antwort auf die Frage nach der Entstehung der 
Menschenrechte: das 18. Jahrhundert und die europäische Aufklärung, 
ist historisch umstritten. Vor mehr als hundert Jahren schon hatte Georg 
Jellinek versucht, die Menschenrechte dem französischen Erbfeind, ins-
besondere Jean-Jacques Rousseau, zu entreißen und sie auf die deutsche 
Reformation und die englische Rechtstradition vorzudatieren. Aus dieser 
»germanischen« Tradition sei die Virginia Declaration of Rights (1776) 
entstanden, die wiederum die überlegene Vorlage für die Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen von 1789 gebildet habe. Kaum überra-
schend kam von jenseits des Rheins entschiedener Widerspruch. Diese 
Kontroverse wird mit feinerer Klinge in ihren Grundzügen bis heute wei-
ter ausgefochten, da viele der Argumente Jellineks als auch die seines 
französischen Kritikers, Émile Boutmy, von der Forschung bestätigt wur-
den – ohne dass sich ein Konsens eingestellt hätte.16

13 John Witte Jr., The Reformation of Rights. Law, Religion and Human Rights in 
Early Modern Calvinism, Cambridge 2007; Peter Blickle, Von der Leibeigenschaft 
zu den Menschenrechten. Eine Geschichte der Freiheit in Deutschland, München 
2003. 

14 Wolfgang Schmale, Archäologie der Grund- und Menschenrechte in der Frühen 
Neuzeit. Ein deutsch-französisches Paradigma, München 1997, S. 445. 

15 Ähnlich die Kritik von Diethelm Klippel, Menschenrechte, in: Enzyklopädie der 
Neuzeit, Bd. 8, Stuttgart 2008, S. 347-367, hier S. 349, 351.

16 Vgl. hierzu: Keith Michael Baker, The Idea of a Declaration of Rights, in: Gary 
Kates (Hg.), The French Revolution. Recent Debates and New Controversies, 
London 1998, S. 91-140; Marcel Gauchet, La Révolution des droits de l’homme, 
Paris 1989; Knud Haakonssen/Michael J. Lacey (Hg.), A Culture of Rights, New 
York 1991; Michael P. Zuckert, Natural Rights and the New Republicanism, Prince-
ton 1994; Knud Haakonssen, Natural Law and Moral Philosophy. From Grotius to 
the Scottish Enlightenment, Cambridge 1996; Pauline Maier, American Scripture. 
Making the Declaration of Independence, New York 1997.

einführung
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Eine andere Version dieser Entstehungsgeschichte findet sich in der 
eingangs erwähnten neuen Synthese »Inventing Human Rights: A Histo-
ry« von Lynn Hunt, einer Kennerin der französischen Geschichte, insbe-
sondere der Frühen Neuzeit. Um deutlich zu machen, welche Probleme 
eine Genealogie der Menschenrechte aufwirft, lohnt es sich, die Argu-
mentation kurz vorzustellen. Auch Lynn Hunt meint, die Menschen-
rechte seien eine Erfindung der Aufklärung. Überraschend an dieser 
These ist auf den ersten Blick ihre Begründung. Die Menschenrechte 
gewannen im 18. Jahrhundert an Evidenz, weil sie auf neuen Erfahrun-
gen und sozialen Praktiken beruhten, einer neuen Gefühlsordnung, de-
ren Herzstück das Mitleiden mit anderen (imagined empathy) wurde.17 

Für Lynn Hunt ist es kein Zufall, dass die drei Romane des Jahrhun-
derts, die besonders eindrücklich eine neue, sentimentale Innerlichkeit 
beschworen – Richardsons Pamela (1740) und Clarissa (1747-48) sowie 
Rousseaus Julie (1761) –, einer begrifflichen Fassung der Menschenrechte 
zeitlich unmittelbar vorausgingen. Die Leser (und vor allem die Leserin-
nen) dieser Briefromane eigneten sich eine gefühlte Gleichheit jenseits 
überkommener Standesgrenzen an. Für die Aufklärer war die politische 
Ordnung auf der seelischen Verfassung der einzelnen Individuen aufge-
baut, ihrer Tugend. Die Moralisierung gewann so ihre politische Bedeu-
tung. Die Briefromane verbanden das eigene Gefühlsleben mit dem Leid 
anderer und entfalteten so eine politische Eigenlogik. Eine ähnliche 
 These zur Moralpolitik der gefühlsseligen Praktiken des 18. Jahrhunderts 
hatte, wenn auch mit mehr Skepsis gegenüber der Aufklärung, vor Jahr-
zehnten schon Reinhart Kosellecks »Kritik und Krise« enthalten.18 

Noch deutlicher wird die Entstehung einer emotionalen Grundierung 
des Rechtediskurses laut Hunt in den Moralkampagnen zur Abschaffung 

17 Hunt, Inventing Human Rights, S. 32. Zur Entstehung der »humanitären Sensi-
bilität« im 18. Jahrhundert vgl. Thomas L. Haskell, Capitalism and the Origins of 
Humanitarian Sensibility, in: American Historical Review 90 (1985), S. 339-361, 
547-566; Thomas Laqueur, Bodies, Details, and the Humanitarian Narrative, in: 
Lynn Hunt (Hg.), The New Cultural History, Berkeley 1989, S. 176-204; ders., 
Mourning, Pity, and the Work of Narrative in the Making of ›Humanity‹, un-
veröffentlichtes Manuskript; sowie allgemein: Richard Rorty, Menschenrechte, 
Rationalität und Gefühl, in: Stephen Shute/Susan Hurley (Hg.), Die Idee der 
Menschenrechte, Frankfurt a. M. 1996, S. 144-170; Samuel Moyn, Empathy in 
History, Empathizing with Humanity, in: History and Theory 45 (2006), S. 397-
415.

18 Reinhart Koselleck, Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürger lichen 
Welt [1959], Frankfurt a. M. 1973; zur Geschichte des menschheitlichen Universa-
lismus im 19. Jahrhundert vgl. u. a. Stefan-Ludwig Hoffmann, Die Politik der Ge-
selligkeit. Freimaurerlogen in der deutschen Bürgergesellschaft 1840-1918, Göttin-
gen 2000.

einführung
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der Folter seit den 1760er Jahren. Vor allem die bekannte Calas-Affäre 
verknüpfte die neue Betonung von körperlicher Autonomie mit dieser 
moralischen Sensibilität und Empathie.19 Zum Skandal konnte die Folter 
nur werden, weil sie als nicht mehr zeitgemäß empfunden wurde. Sie galt 
nicht mehr als notwendiges Mittel zur öffentlichen Wiederherstellung 
der Ordnung des politischen Körpers. Das Publikum sah nur noch den 
Schmerz und das Leid von Individuen. Nur sechs Wochen nach der Er-
klärung der Menschen- und Bürgerrechte 1789 beschloss die National-
versammlung die Abschaffung der Folter. Die Erklärungen von 1776 und 
1789 verwandelten mithin die vorangegangene Evolution neuer Gefühls-
regime in Rechte. 

Die in Fortführung der Thesen Jellineks in der Forschung diskutierte 
Frage, ob die Revolution von 1776 vielleicht gerade deshalb erfolgreicher 
(im Sinne von politischer Legitimität) war als die von 1789, weil sie die 
überkommene, partikulare Tradition (die Bill of Rights von 1688/89, die 
die Rechte eines Engländers bestimmte) mit der universal-menschheit-
lichen Konzeption der Rechte verknüpfte, wird von Hunt ausgespart.20 
Für sie ist die radikale, sich kaskadenhaft entfaltende Eigenlogik der 
Menschenrechte weit wichtiger. Eine soziale Gruppe nach der anderen 
forderte in der Französischen Revolution ihre Rechte ein und erhielt sie 
auch: zuerst die Protestanten, dann 1791 die Juden und, nach der Nieder-
schlagung der Rebellion auf Saint Domingue, die freien Schwarzen. 1794 
wurde die Sklaverei in den französischen Kolonien abgeschafft (und eini-
ge Jahre später von Napoleon wieder eingeführt). Nur den Frauen wurde 
die rechtliche Gleichheit in der Revolution nicht zugesprochen. Einmal 
in der Welt, ließ sich der Anspruch auf Menschenrechte aber auch ihnen 
nicht auf ewig verwehren. Wie eng gesteckt die Grenzen der Erklärungen 
von 1776 und 1789 in der Praxis auch immer waren: auf lange Sicht ha-
ben sie, so Hunt, einen politischen Raum eröffnet, in dem immer neue 
Rechte eingefordert werden konnten. »Das Versprechen dieser Rechte 
kann geleugnet und unterdrückt werden oder einfach nur unerfüllt blei-
ben, aber es stirbt nicht.«21 Am Ende, so Hunt, werden sich die Men-
schenrechte schon durchsetzen, weil sie einer Gefühlsordnung entsprechen 

19 Voltaire setzte sich für Jean Calas ein, der angeblich seinen Sohn in den Selbstmord 
getrieben hatte, weil dieser zum Katholizismus übertreten wollte. Während der 
Sohn als katholischer Märtyrer beerdigt wurde, starb der Vater, indem sein Körper 
gerädert und anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.

20 Vgl. hierzu Michael Zuckert, Natural Rights in the American Revolution. The 
American Amalgam, in: Jeffrey N. Wasserstrom u. a. (Hg.), Human Rights and 
Revolutions, Lanham/MD 2000, S. 59-76.

21 Hunt, Inventing Human Rights, S. 175.
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die, einmal in der Welt, kraft ihrer Eigenlogik für Recht und Gerechtig-
keit sorgen wird, irgendwie, irgendwann. 

Vom Verschwinden der Menschenrechte nach 1800

Von den Menschenrechten war in der Epoche zwischen den Revolutio-
nen des 18. Jahrhunderts und den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhun-
derts selten die Rede. »Rasse«, »Nation«, »Klasse« oder »Zivilisation« wa-
ren die Leitbegriffe der europäisch beherrschten Welt seit 1800. Der erst 
um 1750 in die europäische Begriffswelt eingegangene und dann die 
1780er Jahre beherrschende Begriff der Menschenrechte (rights of man, 
droits de l’homme) verschwindet nach 1800 nahezu aus dem politischen 
Sprachgebrauch oder wird (wieder) ersetzt durch den Freiheitsbegriff. 
Das liberale Völkerrecht wusste ebenso wenig von Rechten, die für alle 
Menschen gelten sollten, wie die Verfassungsgebung der Zeit. Tocqueville , 
Marx oder Weber – sie alle sprachen, wenn überhaupt, von »Menschen-
rechten« nur in Anführungszeichen. Zwischen 1793 und 1948 zeugt die 
Geschichte der Menschenrechte nicht von einer universalen Entfaltung 
der Idee natürlicher Rechte, sondern von partikularen Ansprüchen und 
gewaltsamen Brüchen. 

Das soll im Folgenden in vier Punkten kurz erläutert werden: 1) Erst 
nach den Erklärungen des späten 18. Jahrhunderts begann der expansive 
Kolonialismus gerade der Länder mit einer liberalen bzw. republikani-
schen Rechtstradition wie Großbritannien und Frankreich. Auch die Ab-
schaffung der Sklaverei im Laufe des 19. Jahrhunderts stand im inneren 
Zusammenhang mit der kolonialen »Zivilisierungsmission«. 2) In den 
inneren Konflikten Frankreichs oder der deutschen Staaten ging es seit 
den 1830er Jahren um die Durchsetzung der politischen Teilhabe von 
einzelnen Kollektiven, vor allem der Arbeiter, nicht aber um individuelle 
oder universelle Rechte. 3) Das neubegründete Völkerrecht suchte seit 
den 1860er Jahren nach einer Hegung und »Humanisierung« der Kriege 
zwischen den Staaten, schloss aber die außereuropäische Welt davon aus. 
4) Der homogene Nationalstaat war auch die regulative Idee für die Be-
mühungen um den Schutz von Minderheiten vor und nach dem Ersten 
Weltkrieg; Genozid und Vertreibung wurden dadurch nicht verhindert, 
sondern erst zu Instrumenten  staatlicher Bevölkerungspolitik gemacht, 
die auf eine »ethnische Säuberung« des »Volkskörpers« zielte. 

1) Sklaverei, Humanitarismus und koloniale Expansion. Die Bewegung 
zur Abschaffung der Sklaverei nahm ihren Ausgang 1787 in England mit 
der von Quäkern gegründeten Society for the Abolition of Slave Trade. 

einführung



15

Zwanzig Jahre später verabschiedete das Parlament ein entsprechendes 
Gesetz; 1833 wurden dann alle Sklaven in den Kolonien des Empire frei-
gelassen – über eine Million Unterschriften hatten die Abolitionisten für 
eine entsprechende Petition an das Parlament gesammelt. Frankreich 
folgte diesem Beispiel erst im Zuge der Revolution von 1848. Die Planta-
genbesitzer der Südstaaten sahen sich dazu nach dem Ende des amerika-
nischen Bürgerkriegs 1865 gezwungen. 1861 wurde bereits die bäuerliche 
Leibeigenschaft in Russland aufgehoben. Bis zum Ende des Jahrhunderts 
war die Sklaverei auch in Mittel- und Lateinamerika ganz abgeschafft. 
Lässt sich ein treffenderes Beispiel für eine Erfolgsgeschichte der Men-
schenrechte denken?

Es waren aber, wie schon Tocqueville 1843 bemerkte, nicht die franzö-
sische Nation und ihre Menschenrechtstradition, die die Moralkampa-
gnen zur Abschaffung der Sklaverei hervorgebracht hatten.22 Die briti-
schen Abolitionisten wollten die Sklaven in ihrer »Menschlichkeit« heben 
und sie dadurch erst zu Christen machen. Dass die Bewegung so erfolg-
reich war, hatte weniger mit einer neuen humanitären Sensibilität für die 
Rechte aller Menschen zu tun als mit dieser religiösen Motivation und 
der politischen Krise des Britischen Weltreichs nach den verlorenen Krie-
gen in Übersee und dem Verlust der amerikanischen Kolonien (1783).23 
Auf der Suche nach einer moralischen Legitimation für das Empire wur-
den Sklaverei und Sklavenhandel zu Symbolen eines veralteten Kolonial-
systems erklärt. Die Neuerfindung einer spezifisch britischen, protestan-
tisch gefärbten Idee der Freiheit bot die Legitimationsgrundlage für eine 
imperiale »Zivilisierungsmission«, die nicht nur die befreiten Sklaven 

22 Alexis de Tocqueville, L’émancipation des Esclaves, in: Œuvres Complètes, Paris 
1866, Bd. 9, S. 265-298, hier S. 275. Am Beispiel Tocquevilles lässt sich ebenfalls 
zeigen, wie die moralische Verurteilung der Sklaverei für den politischen Liberalis-
mus des 19. Jahrhunderts verknüpft sein konnte mit der Rechtfertigung imperialer 
Expansion, in diesem Fall der französischen Kolonisierung Algeriens. Vgl. hierzu 
Jennifer Pitts, A Turn to Empire. The Rise of Imperial Liberalism in Britain and 
France, Princeton 2006, S. 204-239.

23 Christopher Leslie Brown, Moral Capital. Foundations of British Abolitionism, 
Chapel Hill 2006. Adam Hochschild, der die Abolitionisten in der Einführung zu 
»überragenden Gestalten der Geschichte der Menschenrechte« erklärt, widerspricht 
sich später selbst, wenn er zur Haltung der Abolitionisten gegenüber den Sklaven 
feststellt: »Der Afrikaner mag ein ›Menschen und Bruder‹ gewesen sein, aber er 
war eindeutig ein jüngerer und dankerfüllter Bruder, ein Kniender, kein Rebell. Zu 
einer Zeit, als Mitglieder der britischen Oberschicht nicht einmal beim Gebet in 
der Kirche das Knie beugten, ist das Bild eines flehenden Sklaven Ausdruck eines 
Kreuzzugs, dessen Führer sich als Beistand für die Unterdrückten, doch nicht als 
Kämpfer für gleiche Rechte aller verstanden.« Ders., Sprengt die Ketten. Der ent-
scheidende Kampf zur Abschaffung der Sklaverei, Stuttgart 2007, S. 14, 163.
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und die Untertanen in den eigenen Kolonien betraf, sondern auch eine 
moralische Vorrangstellung gegenüber den anderen europäischen Mäch-
ten begründen sollte. Die Verurteilung der Sklaverei war auch später, in 
der Zeit der imperialistischen Landnahme, Motiv und Vorwand für »hu-
manitäre« Interventionen durch die europäischen Kolonialmächte.24 So 
sah der französische Republikanismus in der Idee einer eigenen, univer-
sellen mission civilisatrice die Legitimation für die »Befreiung« der Afrika-
ner von »feudalen« Zuständen unter den einheimischen Herrschern.25 
Auf die Abschaffung der Sklaverei folgte mithin ein neuer, humanitär 
begründeter europäischer Kolonialismus und Rassismus, parallel zur 
 Demokratisierung der Gesellschaften Europas im Innern. Die imperiale 
Expansion bildete, wie Max Weber 1906 bemerkte, die historische Vor-
aussetzung für die Entstehung demokratischer Freiheitsrechte in Euro-
pa.26

2) Verfassungsgebung und Demokratisierung. Die Verfassungen der eu-
ropäischen Staaten des langen 19. Jahrhunderts vermieden einen Bezug 
auf natürliche Rechte oder Menschenrechte, gleichviel ob es sich um Re-
publiken, Imperien und/oder konstitutionelle Monarchien handelte. 
Schon in der französischen Verfassung von 1799 tauchten sie nicht mehr 
auf (und kehrten erst 1946 zurück). Das gilt auch für die Vereinigten 
Staaten, wo die Bill of Rights nach 1800 in die Bedeutungslosigkeit ver-
schwand. (In den Bundesstaaten Massachusetts und Connecticut wurde 
sie erst 1939 ratifiziert !)27 Bedeutsam für die Rechtsprechung waren nur 
die Verfassungen der einzelnen Bundesstaaten. Das sollte sich auch mit 
dem vierzehnten Verfassungszusatz von 1868, der allen in Amerika gebo-
renen Menschen, einschließlich der schwarzen Sklaven, die Bürgerrechte 
zusprach, nicht ändern. (Lincoln selbst favorisierte lange Zeit den Plan, 

24 Jürgen Osterhammel, ›The Great Work of Uplifting Mankind‹. Zivilisierungsmis-
sion und Moderne, in: ders./Boris Barth (Hg.), Zivilisierungsmissionen. Imperiale 
Weltverbesserung seit dem 18. Jahrhundert, Konstanz 2005, S. 363-425, hier 
S. 407.

25 Alice L. Conklin, Colonialism and Human Rights: A Contradiction in Terms? 
The Case of France and West Africa, 1895-1914, in: American Historical Review 
103:2 (1998), S. 419-442; dies., A Mission to Civilize. The Republican Idea of Em-
pire in France and West Africa, 1895-1930, Stanford 1997.

26 Max Weber, Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Rußland, in: ders., Zur 
Russischen Revolution von 1905. Schriften und Reden 1905-1912, hg. v. Wolfgang 
J. Mommsen/Dittmar Dahlmann, Tübingen 1996, S. 100.

27 Orlando Patterson, Freiheit, Sklaverei und die moderne Konstruktion der Rechte, 
in: Hans Joas/Klaus Wiegandt (Hg.), Die kulturellen Werte Europas, Frankfurt 
a. M. 2005, S. 164-218, hier S. 200. 
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die befreiten Sklaven nach Afrika zu deportieren.28) Weiterhin galt nicht 
die Bill of Rights als ausschlaggebend für die Rechte des Einzelnen, son-
dern die Gesetzeslage des jeweiligen Bundesstaates. Erst nach dem Zwei-
ten Weltkrieg erfüllte der Oberste Gerichtshof die Bill of Rights wieder 
mit Leben. 

Der Verfassungsentwurf der Paulskirche von 1848 sah zwar noch einen 
Katalog an »Grundrechten« vor, wie die Menschenrechte nun genannt 
wurden, um sich von der französischen Tradition zu distanzieren. Wie in 
anderen Verfassungen der Zeit handelte es sich aber um Bürgerrechte, 
gebunden an die nationale Zugehörigkeit (»Grundrechte des deutschen 
Volkes«), und nicht um Rechte aller Menschen. Dass die liberalen Pro-
fessoren der Frankfurter Nationalversammlung über ihre Debatten zu-
dem die Revolution aus dem Blick verloren, gehörte zu den prägenden 
politischen Erfahrungen von 1848/49. Seither trat der Staat als Garant 
von Rechten auf, die durch Gesetze geregelt wurden. Nicht das Natur-
recht, sondern der Rechtspositivismus wurde zur herrschenden Lehre der 
Begründung von Rechten, nicht nur in den deutschen Staaten. In den 
Verfassungskonflikten der 1860er Jahre spielte die Frage der Menschen-
rechte keine Rolle; sie fehlten in der Verfassung des Deutschen Reichs 
von 1871 – nicht weil das Kaiserreich im Vergleich besonders autoritär 
war, sondern weil keine Partei einer Grundrechteerklärung Bedeutung 
zumaß.29 Erst die Weimarer Reichsverfassung von 1919 enthält einen aus-
führlichen Katalog an Grundrechten und -pflichten.

Die politischen Konfliktlinien im Innern der europäischen Gesell-
schaften verliefen im 19. Jahrhundert entlang der Forderung nach sozia-
len bzw. politischen Rechten. Zwar berief sich der frühe Sozialismus auf 
die Erklärungen von 1789 bzw. 1793. Betont wurden aber in den Revolu-
tionen und Bürgerkriegen in Frankreich von 1830, 1848 und 1871 aus-
schließlich kollektive Rechte (z. B. der Arbeiter) oder die droits des citoy-
ens. Erst die Verfassung der Vierten Republik von 1946 enthielt wieder 
einen Bezug auf die droits de l’homme. So wurde etwa von den Frühsozi-
alisten das Recht auf Arbeit gegen das »bürgerliche« Recht auf Eigentum 
in Anschlag gebracht.30 Erst die Überwindung der bürgerlichen Gesell-

28 Vgl. z. B. seine Rede in Spingfield, Illinois, am 26. Juni 1857, in: Henry Louis Gates 
Jr./Donald Yakovone (Hg.), Lincoln on Race and Slavery, Princeton 2009, S. 92-
102.

29 Konrad Remmele, Bürgerliche Freiheit ohne verfassungsrechtliche Freiheitsverbür-
gung? Zur Diskussion um das Fehlen der Grundrechte in der Verfassung des Deut-
schen Reiches von 1871, in: Gerhard Dilcher u. a. (Hg.), Grundrechte im 19. Jahr-
hundert. Frankfurt a. M. 1982, S. 189-213, hier S. 201.

30 Tony R. Judt, Rights in France. Reflections on the Etiolation of a Political Lan-
guage, in: The Tocqueville Review 14 (1993), 67-108; ders., Marxism and the French 
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schaft und ihrer Rechtsordnung, so die sozialistische Utopie, führe zu 
einer gerechten Gesellschaft. Die europäische Arbeiterbewegung betonte 
nicht Freiheit vom Staat, sondern Freiheit im und durch den Staat und 
suchte hierfür diesen Staat in ihre Gewalt zu bekommen. Die Menschen-
rechte wurden so eng mit dem Begriff der Volkssouveränität verknüpft.31 
Das setzte voraus, dass Rechte nur den Staatsbürgern zukamen, nicht 
aber den Menschen überhaupt, etwa den Untertanen in den Kolonien.32 
Gleiches gilt für die Frauenbewegung, die sich zwar international organi-
sierte, aber vor allem politische und soziale Rechte im Nationalstaat, etwa 
das Wahlrecht für Frauen, zum Ziel hatte (und dieses Ziel paradoxerwei-
se oft begründete mit der besonderen Stellung der Frau in der 
Gesellschaft).33 Erst mit der Dreyfus-Affäre um 1900 und der Gründung 
der Ligue pour la Défense des Droits de l’homme entdeckten Sozialisten 
und Republikaner den Wert individueller Rechte gegenüber dem Staat, 
eine Entwicklung, die sich mit dem Nationalismus des Ersten Weltkrie-
ges wieder umkehrte.34

3) Krieg, Imperialismus und liberales Völkerrecht. Die Welt des 19. Jahr-
hunderts teilte sich aus europäischer Perspektive in »zivilisierte« (christ-
liche) Staaten, in denen harte Konflikte um politische Partizipation aus-
gefochten wurden, deren rechtsstaatliche Prinzipien (Recht auf Eigentum, 
Sicherheit, Religionsfreiheit) aber durch Verfassungen und Gesetze zu-
nehmend geregelt waren, und die übrigen Territorien und »unzivilisier-
ten« (nichtchristlichen) Völker Außereuropas, deren rechtlicher Status 
schwach bestimmt blieb. Die wichtigste Funktion des sich seit den 1860er 
Jahren herausbildenden liberalen Völkerrechts lag darin, die Konflikte 

Left. Studies on Labour and Politics in France 1830-1982, Oxford 1990; Margarete 
Gardner, Das Recht auf Arbeit, in: dies. u. a. (Hg.), Grund- und Menschenrechte. 
Historische Perspektiven – Akuelle Perspektiven, Wien 2002, S. 257-291; Hans 
Erich Bödeker, Der europäische Frühsozialismus und die Menschenrechte. Umris-
se einer Debatte, in: Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, 2004, 
Nr. 31, S. 23-42.

31 Alexander J. Schwitanski, Die Freiheit des Volksstaats. Die Entwicklung der 
Grund- und Menschenrechte und die deutsche Sozialdemokratie bis zum Ende der 
Weimarer Republik, Essen 2008, S. 454 f.

32 Vgl. Alice Bullard, Paris 1871/New Caledonia 1878. Human Rights and the Mana-
gerial State, in: Jeffrey N. Wasserstrom u. a. (Hg.), Human Rights and Revolu-
tions, Lanham/MD 2000, S. 79-97.

33 Vgl. Leila J. Rupp, Worlds of Women. The Making of an International Women’s 
Movement, Princeton 1997. 

34 Vgl. Emmanuel Naquet, Entre justice et patrie. La ligue des droits de l’homme et 
la grande guerre, in: Movement social 183 (1998), S. 93-109; William Irvine, Be-
tween Justice and Politics. The Ligue des droits de l’homme, 1898-1945, Stanford 
2007.
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zwischen den europäischen Mächten ohne einen Weltsouverän zu regeln. 
Erst wenn sich Völker so weit »zivilisierten«, dass sie zu einer eigenen 
Staatlichkeit fanden, kamen ihnen auch Rechte zu. »Barbaren«, wie John 
Stuart Mill 1859 meinte, »haben keine Rechte als Nation, mit Ausnahme 
des Rechts, so behandelt zu werden, dass sie zum frühstmöglichen Zeit-
punkt eine werden können.«35 Der zwischenstaatliche Standard der »Zi-
vilisation« folgte also einer Logik des gleichzeitigen Ein- und Ausschlus-
ses: Exklusion auf der Grundlage des kulturellen Arguments, europäische 
Rechte seien auf fremde, unzivilisierte Völker nicht übertragbar, Inklu-
sion in dem Sinne, dass die Menschlichkeit der Eingeborenen die Euro-
päer zu humanitären Interventionen verpflichtet, um diese Völker von 
ihren einheimischen Herrschern und Institutionen (wie der Sklaverei) zu 
befreien und sie als Untertanen der europäischen souveränen Staaten zu 
zivilisieren. Anders als in der Verfassungsgebung der Zeit spielten also 
naturrechtliche Argumente im Völkerrecht »zivilisatorisch« gewendet 
noch eine Rolle36; nur dienten sie letztlich dem europäischen Imperialis-
mus, indem Souveränität an einen (europäischen) Standard der Zivilisa-
tion gebunden wurde. Alle nicht den souveränen Staaten unterstehenden 
Territorien der Welt galten völkerrechtlich im 19. Jahrhundert weiter als 
»herrenlos« und frei okkupierbar.37 

Auch die Versuche einer »Humanisierung« der Kriegsführung bezogen 
sich auf die Konflikte zwischen oder innerhalb von »zivilisierten« Staa-
ten, nicht aber auf die blutige Niederschlagung von Aufständen in den 
Kolonien. Gegen die staatenlosen Gesellschaften in Afrika erfolgte die 
Kriegsführung der Europäer immer schon »asymmetrisch« – die »asym-
metrischen Kriege« sind mithin keine Erfindung des späten 20. Jahrhun-

35 John Stuart Mill, A Few Words on Non-Intervention [1859], in: The Collected 
Works of John Stuart Mill, hg. v. John M. Robson, Bd. 21: Essays on Equality, 
Law, and Education, Toronto 1984. http://oll.libertyfund.org/title/255/21666 (letz-
ter Aufruf: 19.2.2009). 

36 Koskenniemi, Civilizer of Nations, S. 130. Eine andere Sichtweise vertritt Anthony 
Pagden, Human Rights, Natural Rights, and Europe’s Imperial Legacy, in: Political 
Theory 31:2 (2003), S. 171-199.

37 Jörg Fisch, Die europäische Expansion und das Völkerrecht. Stuttgart 1984, S. 490; 
ders., Internationalizing Civilization by Dissolving International Society. The Sta-
tus of Non-European Territories in Nineteenth Century European Law, in: Martin 
H. Geyer/Johannes Paulmann (Hg.), The Mechanics of Internationalism. Culture, 
Society, and Politics from the 1840s to the First World War, Oxford 2001, S. 235-
257; ders., Africa as terra nullius. The Berlin Conference and International Law, in: 
Stig Förster u. a. (Hg.), Bismarck, Europe, and Africa. The Berlin Conference and 
the Onset of Partition, London 1988, S. 437-476; Anghie, Imperialism; Mark Swa-
tek-Evenstein, Geschichte der »Humanitären Interventionen«, Baden-Baden 
2008.
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derts.38 Die Bemühungen um eine Hegung des Krieges zielten dagegen 
auf die »zivilisierte« Staatenwelt. Die Kriege der 1860er Jahre in Europa 
und der Amerikanische Bürgerkrieg waren durch die Mechanisierung 
und Demokratisierung des Tötens grausamer geworden. Die Allgemeine 
Wehrpflicht ermöglichte den verschwenderischen Umgang mit dem Le-
ben der Soldaten. Zugleich rückte das Töten durch die Berichterstattung 
einer in dieser Zeit expandierenden Medienöffentlichkeit moralisch nä-
her.39 Im Amerikanischen Bürgerkrieg erhielt der preußische Emigrant 
und politische Philosoph Franz (Francis) Lieber den Auftrag, Richtlinien 
für den Umgang mit den Rebellen zu entwerfen. Der Lieber-Code, 1863 
von Abraham Lincoln für die Nordstaaten erlassen, regelte erstmals in 
der Geschichte des modernen Krieges die Behandlung von Deserteuren 
und Gefangenen, regulären Truppen und Partisanen. Der Bericht des 
Schweizer Geschäftsmannes Henri Dunant über die blutige Schlacht von 
Solferino im Juni 1859 zwischen den Armeen Österreichs auf der einen, 
den Truppen Piemont-Sardiniens und Frankreichs auf der anderen Seite 
führte 1863 zur Gründung des Roten Kreuzes und ein Jahr später zur 
Genfer Konvention, die bis zum Ende des Jahrhunderts von der Mehr-
zahl der europäischen Staaten und den USA unterzeichnet wurde. Ihre 
Bestimmungen wurden auf den Haager Friedenskonferenzen von 1899 
und 1907 präzisiert und erweitert, etwa um den Schutz der Zivilbevölke-
rung unter fremder Besatzung. In den beiden Weltkriegen des 20. Jahr-
hunderts wurde dieses neue humanitäre Völkerrecht nur partiell befolgt. 
Die Verrechtlichung des Krieges um 1900 steht mithin in einer erklä-
rungsbedürftigen Spannung zur Entrechtlichung der Kriegsführung im 
20. Jahrhundert, insbesondere der planmäßigen Vernichtung der Zivil-
bevölkerung des Gegners.

4) Nationalstaaten, Minderheitenrechte, Genozid. Die Krise der multi-
ethnischen Imperien der Osmanen, der Habsburger und der Romanows 
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ließ den Nationalismus als einzigen 
möglichen Weg zu politischen Rechten und staatlicher Souveränität er-
scheinen. Das galt für die Türkei und die neuen Nationalstaaten des Bal-
kans vor dem Ersten Weltkrieg wie auch für die Etablierung souveräner 

38 Dieter Langewiesche, Wie neu sind die »Neuen Kriege«? Eine erfahrungsgeschicht-
liche Analyse, in: Georg Schild/Anton Schindling (Hg.), Kriegserfahrungen – 
Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit, Paderborn 2009, S. 289-303.

39 Michael Ignatieff, Die Ehre des Kriegers, in: Hans Magnus Enzensberger (Hg.), 
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, Frankfurt a. M. 2001, S. 9-26, 303-
344, hier S. 13; sowie: Caroline Moorehead, Dunant’s Dream. War, Switzerland, 
and the History of the Red Cross, New York 1998; John F. Hutchinson, Champi-
ons of Charity. War and the Rise of the Red Cross, Boulder/CO 1996.
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Nationalstaaten in Mittel- und Osteuropa nach 1918 und im Nahen 
 Osten, Asien und Afrika nach 1945. In allen diesen Fällen führte die 
Schaffung souveräner Nationalstaaten zum Problem des Umgangs mit 
Minderheiten und zu einer neuen Biopolitik von Genozid und Bevöl-
kerungstransfers. Der Zerfall der Imperien und der globale Siegeszug des 
Nationalstaats veränderte also die internationale Politik grund legend: 
von der traditionellen Diplomatie der großen Mächte hin zur Bevölke-
rungspolitik.40 

Das vom amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson am Kriegs-
ende propagierte Recht auf nationale Selbstbestimmung löste mithin alte 
und schuf neue Konflikte. »Versailles hatte sechzig Millionen Menschen 
eigene Staaten gegeben, dafür aber weitere fünfundzwanzig Millionen zu 
Minderheiten gemacht.«41 Zudem entstand nach dem Ersten Weltkrieg 
mit den Staatenlosen eine völlig neue Gruppe von Flüchtlingen, die von 
dem einen Staat als »Volksfremde« oder »Klassenfeinde« ihre Staatsbür-
gerschaft aberkannt bekamen und auswandern mussten, aber im aufneh-
menden Staat nicht offiziell einwandern (und politisches Asyl beantra-
gen) konnten. Das betraf zunächst vor allem die Armenier und die 
Millionen politischer Flüchtlinge aus dem russischen Bürgerkrieg (1917-
1920), ab 1933 dann vor allem die deutschen Juden. Die Auflösung der 
alten, multiethnischen Imperien und die Neuordnung der Welt in egois-
tische Nationalstaaten haben überhaupt erst ethnische Homogenisierung 
und Genozid als Formen der Biopolitik hervorgebracht. 

Der Nationalsozialismus drehte den Imperialismus des 19. Jahrhun-
derts um und behandelte, wie der in der französischen Kolonie Marti-
nique geborene Schriftsteller Aimé Césaire nach dem Krieg schrieb, Eu-
ropäer wie Afrikaner – ohne Rechte und ohne Staaten, die diese Rechte 
hätten garantieren können.42 In der Form der Zwangsarbeit kehrte auch 
die Sklaverei nach Europa zurück. Die 1918/19 geschaffenen National-
staaten Mittel- und Osteuropas wurden von Nazideutschland entweder 
komplett annektiert oder zu kolonialen Protektoraten gemacht. Auch für 
die besetzten Territorien und Völker der Sowjetunion sah der »General-
plan Ost« keine eigene staatliche Ordnung und entsprechende Rechte 

40 Eric D. Weitz, From the Vienna to the Paris System: International Politics and the 
Entangled Histories of Human Rights, Forced Deportations, and Civilizing Mis-
sions, in: American Historical Review 113:5 (2008), S. 1313-1343.

41 Mark Mazower, Der dunkle Kontinent. Europa im 20. Jahrhundert, Frankfurt 
a. M. 2002, S. 70.

42 Aimé Césaire, Rede über den Kolonialismus, Berlin 1968, S. 11, zit. n. Mark Mazo-
wer, Hitlers Imperium. Europa unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, 
München 2009, S. 537.
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vor. Anders als im 19. Jahrhundert legitimierte sich diese neue imperiale 
Ordnung nicht mit einer vermeintlichen »Zivilisierung« der Kolonisier-
ten. Ausbeutung und Vernichtung waren nicht mehr grausame Folgen, 
sondern das erklärte Ziel der Unterwerfung.

An der Frage der Minderheitenrechte ist auch der 1918 in Versailles 
geschaffene Völkerbund gescheitert.43 Der Völkerbund sollte die Einhal-
tung der Rechte von Minderheiten in den neuen Staaten Mittel- und 
Osteuropas kontrollieren; die Demokratien des Westens (einschließlich 
des besiegten Deutschlands) wurden davon ausgenommen, da sie »zivi-
lisiert« genug seien, diese Rechte souverän zu gewähren – ungeachtet 
etwa der Proteste Polens. Der exklusive Standard der Zivilisation zer-
brach also völkerrechtlich nicht im Weltkrieg, sondern wurde nun als 
Messlatte für Souveränität auch an die »unreifen« Staaten Mittel- und 
Osteuropas angelegt. Ein Antrag Japans, in die Satzung des Völkerbunds 
die Gleichheit aller Rassen aufzunehmen, wurde von den liberalen Sie-
germächten ebenso zurückgewiesen wie alle Versuche, dem Recht auf 
nationale Selbstbestimmung auch in den Kolonien Geltung zu verschaf-
fen. So wurden selbst die ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika und 
die osmanischen Territorien im Nahen Osten – als Mandatsgebiete (ähn-
lich den kolonialen Protektoraten) – nicht unabhängig, sondern nun di-
rekt von den Siegermächten verwaltet. Die Eliten der kolonialen Welt 
wandten sich nach 1918/19 von der Idee einer liberalen Reform der briti-
schen und französischen Imperien ab und anderen Ideologien zu, etwa 
dem Kommunismus (China). Der antikoloniale Nationalismus der 
»Dritten Welt« begann am Ende des Ersten Weltkriegs mit den ent-
täuschten Erwartungen an eine neue und gerechte Staatenordnung.44

43 Vgl. u. a. Susan Pedersen, Back to the League of Nations, in: American Historical 
Review 112:4 (2007), S. 1091-1117; Carole Fink, Minority Rights as an International 
Question, in: Contemporary European History 9 (2003), S. 385-400; dies., Defen-
ding the Rights of Others. The Great Powers, the Jews, and International Minority 
Protection, 1878-1938, Cambridge 2004; Donald Bloxham, The Great Game of 
Genocide. Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Arme-
nians, Oxford 2005; Michael Marrus, Die Unerwünschten. Europäische Flüchtlin-
ge im 20. Jahrhundert, Hamburg 1999. Vgl. hierzu auch die klassische Analyse der 
Aporien der Minderheiten- bzw. Menschenrechte von Hannah Arendt , Elemente 
und Ursprünge totaler Herrschaft [engl. 1951], München 2003, S. 559-625; sowie 
Giorgio Agamben, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, 
Frankfurt a. M. 2002, T.  3, Kap. 2: Die Menschenrechte und die Biopolitik.

44 Vgl. Erez Manela, The Wilsonian Moment. Self-Determination and the Interna-
tional Origins of Anticolonial Nationalism, Oxford 2007.
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Die Universalisierung der Menschenrechte nach 1945

Es gehörte zu den paradoxen Resultaten der beiden Weltkriege, dass 
nicht nur das rassische Imperium, das Nazideutschland in Europa errich-
tet hatte, 1945 zu einem Ende kam. Auch die kolonialen Imperien, insbe-
sondere der Siegermächte Großbritannien und Frankreich, begannen sich 
aufzulösen. Erst mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 
1948 und der schrittweisen Dekolonisierung der Welt wurden auch die 
Menschenrechte in dem Sinne universell, dass sie nicht nur für Europäer 
gelten sollten. Der Begriff der Zivilisation (und der Zivilisierung) ver-
schwand schrittweise aus der internationalen Politik, an seine Stelle tra-
ten die Menschenrechte (und später der Begriff der »Entwicklung«).45

Diese Emergenz der Menschenrechte in den vierziger Jahren als ein 
Normengefüge, das auch über staatliche Grenzen hinweg Gültigkeit be-
anspruchte, stand (und steht bis heute) in Spannung zum Souveränitäts-
prinzip. Wie die Menschenrechte, so ist auch der globale Siegeszug des 
Nationalstaats als politisches Ordnungsmodell ein Ergebnis der Gewalt-
geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Implosion der 
kolonialen Imperien.46 Damit wurde die neue internationale Ordnung 
auf zwei sich oft ausschließenden Prinzipien aufgebaut: den individuel-
len Menschenrechten, die auch gegen den eigenen Staat Geltung bean-
spruchen können, sowie dem Prinzip staatlicher Souveränität – das, wie 
die neuen Staaten von Israel bis Indien bzw. Pakistan überzeugt waren – 
allein in der Lage ist, Rechte wirklich zu garantieren. 

Die neuen zwischenstaatlichen Organisationen, Erklärungen und 
Konventionen, wie die internationale Politik seit 1945 insgesamt, beruh-
ten also auf dem Prinzip staatlicher Souveränität und bedienten sich zu-
gleich politisch-moralischer Leitbegriffe wie den Menschenrechten, die 
über den Nationalstaat hinauswiesen. Die zweite Jahrhunderthälfte wur-
de bestimmt von der geopolitisch lückenlosen Nationalstaatsbildung und 
der zunehmenden Aushöhlung staatlicher Souveränität unter anderem 
durch transnationale Rechtsnormen wie den Menschenrechten. Aus die-
ser paradoxen Konstellation heraus lassen sich die Konjunkturen der 
Menschenrechte in der zweiten Jahrhunderthälfte wie auch die Schwie-
rigkeiten mit ihrer politischen Durchsetzung erklären. Wiederum lassen 
sich vier Problemkomplexe benennen, die diese Konjunktur bestimmt 

45 Vgl. den Beitrag von Mark Mazower in diesem Band.
46 Vgl. als knappe Skizze: Jürgen Osterhammel, Der europäische Nationalstaat des 

20. Jahrhunderts. Eine globalhistorische Annäherung, in: ders., Geschichtswissen-
schaft jenseits des Nationalstaats. Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisati-
onsvergleich, Göttingen 2001, S. 322-341.
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haben: 1) die Konstellation des Kalten Krieges und 2) die Dekolonisie-
rung, beide vor allem von den späten vierziger bis in die frühen sechziger 
Jahre; 3) die neuen globalen Moralkampagnen gegen einzelne Staaten 
wie Süd afrika oder Chile und der neue Humanitarismus sowie 4) der 
Zerfall des Kommunismus und die osteuropäische Dissidentenbewe-
gung, beide in den siebziger und achtziger Jahren.

1) Die Konstellation des Kalten Krieges. Die Menschenrechte kehren in 
die internationale Arena im Laufe des Zweiten Weltkriegs zurück als 
Werte- und Normengerüst der gegen Nazideutschland verbündeten Staa-
ten. Mark Mazower hat sogar argumentiert, dass der überraschende Sie-
geszug der Menschenrechte in den vierziger Jahren in diesen strategischen 
Interessen der Alliierten begründet lag. Die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 enthält ihr machtpolitisches Element, indem 
sie zwar erstmals im Völkerrecht die Rechte des Einzelnen in den Vorder-
grund rückte, aber zugleich die von Minderheiten überging, damit die 
Alliierten freie Hand für die Bevölkerungsverschiebungen der Nach-
kriegszeit hatten, insbesondere für die Vertreibung von Millionen Deut-
schen aus Ostmitteleuropa.47 Dass die Deutschen in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit aus dem entstehenden internationalen Menschenrechts-
regime herausfielen, hat gerade jene deutschen Völkerrechtler, die keine 
Parteigänger Hitlers waren, besonders irritiert, während sich etwa Carl 
Schmitt nur in seinen Anschauungen bestätigt sah.48

Dieser Konsens unter den Alliierten zerbrach rasch, als die Interessen 
auseinanderliefen. Während etwa die kommunistische Staatenwelt im 
bald einsetzenden Kalten Krieg die Verurteilung des Rassismus und die 
Garantie kollektiver und sozialer Rechte zum Kern der Menschenrechte 
erklärte, betonten die liberalen Demokratien des Westens gerade die in-
dividuellen und politischen Rechte, etwa das Recht auf freie Meinungs-
äußerung, die ihre Verfassungen ohnehin den eigenen Bürgern garantier-

47 Mark Mazower, The Strange Triumph of Human Rights, 1933-1950, in: Historical 
Journal 47 (2004), S. 379-398; ders., »An International Civilisation?« Empire, 
 Internationalism, and the Crisis of the mid-20th Century, in: International Affairs 82 
(2006), S. 553-566. Eine freundlichere Lesart bietet: Elizabeth Borgwardt, A New 
Deal for the World. America’s Vision for Human Rights, Cambridge/MA 2005.

48 Vgl. den Beitrag von Lora Wildenthal in diesem Band sowie Paul Betts, Germany, 
International Justice and the 20th Century, in: History and Memory 17 (2005), 
S. 45-86. Schmitt hat in seinem Tagebuch (Eintrag vom 6.12.1949) dieses im Nach-
kriegsdeutschland weit verbreitete Sentiment auf die Formel gebracht: »Es gibt 
Verbrechen gegen und für die Menschlichkeit. Die Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit werden von Deutschen begangen. Die Verbrechen für die Menschlichkeit 
werden an Deutschen begangen.« Ders., Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 
1947-1951, Berlin 1991, S. 282.
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ten. Was als Menschenrecht galt, war mithin historisch kontingent und 
politisch umstritten. In dem Moment, als deutlich wurde, dass die Men-
schenrechte als Legitimationsformel politischer Gegenansprüche in den 
eigenen Gesellschaften dienen konnte, zogen sich die Großmächte USA 
und Sowjetunion aus den Versuchen der Etablierung eines internationa-
len Menschenrechts regimes zurück – die USA war zu diesem Zeitpunkt 
noch eine rassisch segregierte Gesellschaft, die Sowjetunion begann erst 
langsam, sich von der Zwangsarbeit zu verabschieden.49 

Es waren vor allem die postfaschistischen Demokratien in Italien, 
Frankreich, Österreich und Deutschland, die sich im Rahmen der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention (1950) bereit fanden, Souveräni-
tätsrechte abzutreten, auch aus Furcht vor einer Wiederkehr des politi-
schen Extremismus in der eigenen Gesellschaft.50 Ohne die Konstellation 
des Kalten Krieges (und den Niedergang der kolonialen Imperien, wo-
von gleich noch zu reden sein wird) wäre diese Abtretung von Souveräni-
tätsrechten der Staaten Westeuropas undenkbar gewesen. Die neuen In-
stitutionen des Europäischen Gerichtshofs und der Kommission für 
Menschenrechte waren in den ersten beiden Dekaden nach ihrer Grün-
dung nicht unbedingt für die Rechtsprechung bedeutsam (der Gerichts-
hof fällte bis in die siebziger Jahre hinein nur wenige Urteile), sondern 
eher als Instrumente der politischen Einigung der westlichen Hälfte des 
Kontinents gegen die Herausforderung durch den Kommunismus. Mehr 
noch als die Erfahrung des Völkermords an den europäischen Juden war 
der Antikommunismus im Nachkrieg der entscheidende Antrieb für die 
Entstehung eines europäischen Menschenrechtsregimes. Innerhalb der 
liberalen Demokratien Westeuropas waren es nach 1945 vor allem die 
christlich-demokratischen Parteien, die sich die Menschenrechte zu ei-
gen machten – der politische Katholizismus, der bis in die Zwischen-
kriegszeit die Französische Revolution verteufelt hatte, entdeckte nun in 
den Menschenrechten und im sakralen Begriff der Person eine wirksame 
Strategie, um die eigene Verstrickung in die Positionen der radikalen 
Rechten zu verschleiern und den anti-totalitären Grundkonsens des Wes-
tens religiös zu imprägnieren.51 

2) Dekolonisierung und Verrechtlichung der Welt. Die neuen UN-Insti-
tutionen nach 1945 ähnelten im Grunde dem Völkerbund der Zwischen-

49 Carol Anderson, Eyes off the Prize. The United Nations and the African American 
Struggle for Human Rights, 1944-55, Cambridge/MA 2003.

50 Vgl. den Beitrag von Mikael Rask Madsen in diesem Band sowie Andrew Morav-
csik, The Origins of Human Rights Regimes. Democratic Delegation in Postwar 
Europe, in: International Organisation 54 (2000), S. 217-252.

51 Vgl. den Beitrag von Samuel Moyn in diesem Band.
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kriegszeit, und anfangs sah es so aus, als wenn der liberale Internationa-
lismus, der auch die Zivilisierungsmission des Britischen Empire beseelt 
hatte, nach dem Krieg eine Fortsetzung fände.52 Mit dem südafrikani-
schen Präsidenten Jan Smuts verfasste der Vertreter eines auf Rassentren-
nung beruhenden Commonwealth-Staates 1945 noch die Präambel der 
UN. Kaum überraschend fehlte denn auch in der Präambel eine Verur-
teilung des Rassismus. Anders als nach 1918 ließen sich aber die Vertreter 
der Kolonien nicht mehr abspeisen, und gerade Smuts sah sich insbeson-
dere von Nehru und anderen indischen Politikern, die jetzt die Rechte 
der indischen Minderheit in Südafrika einklagten, 1946 in der neuen in-
ternationalen Arena angegriffen. Damit war gleichsam ein Präzedenzfall 
da für das oben genannte Dilemma: universelle Rechte einzufordern und 
dennoch die Souveränitätsrechte zu beachten. Südafrika wurde bis zum 
Ende der Apartheid zu einer Art Pariah-Staat innerhalb der internationa-
len Gemeinschaft, ohne dass von außen direkt militärisch interveniert 
wurde. 

Mit anderen Worten, die Menschenrechte wurden seit den späten vier-
ziger Jahren zu einem Grundbegriff der internationalen Politik. Gerade 
die Frage der Gleichheit der Geschlechter und der Rassen bildete den 
zentralen Ansatzpunkt für die Menschenrechtsrhetorik der postkolonia-
len und kommunistischen Staaten.53 In jener Zeit gab es, was heute oft 
übersehen wird, eine Konkurrenz von liberaldemokratischen, sozialisti-
schen und postkolonialen Menschenrechtsnormen in der internationalen 
Arena, die alle den menschheitlichen Universalismus für sich bean-
spruchten. Die geläufigen historischen Stufenmodelle vom 18. zum 20. 
Jahrhundert für die Geschichte der Menschenrechte können deshalb als 
Beschreibung dessen, was geschah, kaum überzeugen. Der britische So-
ziologe T.H. Marshall hatte 1950 auf dem Höhepunkt der Reformpolitik 
der Labour-Regierung eine Abfolge von civil rights/political rights/social 
rights vorgeschlagen, der später mit Bezug auf die Menschenrechte etwa 
auch Norberto Bobbio folgte. Ähnlich verhält es sich mit dem in den 

52 Vgl. den Beitrag von Kevin Grant in diesem Band sowie insbes. Saul Dubow, 
Smuts, the United Nations and the Rhetoric of Race and Rights, in: Journal of 
Contemporary History 43 (2008), S. 45-74; Mark Mazower, No Enchanted Palace. 
The End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations, Princeton 
2009.

53 Vgl. den Beitrag von Glenda Sluga in diesem Band sowie die laufende Forschungs-
arbeit von Celia Donert (Potsdam) zu den Menschenrechten von Frauen in Ost- 
und Westeuropa nach 1945. Dass es in den fünfziger und sechziger Jahren oft die 
Vertreter postkolonialer Staaten waren, die die Frauenrechte auf die Agenda der 
UN setzten, zeigt Roland Burke, Decolonization and the Evolution of Internatio-
nal Human Rights, Philadelphia 2010, S. 121-129.

einführung



27

späten siebziger Jahren von Karel Vasak, einem 1968 aus der Tschechoslo-
wakei nach Frankreich geflohenen Juristen, entwickelten Modell der drei 
Generationen (erst politische und bürgerliche Rechte, dann soziale und 
kulturelle Rechte, schließlich im 20. Jahrhundert Solidarrechte, wie etwa 
die Rechte auf Frieden, Entwicklung oder eine gesunde Umwelt).54 Diese 
unterschiedlichen Rechtsnormen folgten aber nicht zeitlich auf ein ander, 
sondern standen historisch in Konkurrenz. Das Frauenwahlrecht wurde 
in den liberalen Demokratien Europass erst nach dem Ersten Weltkrieg, 
in Frankreich erst 1944 eingeführt. Das Recht auf Arbeit findet sich be-
reits in Artikel 21 der Erklärung der Menschenrechte in der französischen 
Verfassung von 1793, ist also keine Erfindung des 19. oder 20. Jahrhun-
derts. Die USA haben den »Internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte« (1966) zwar 1977 mit Beginn der Carter-
Zeit unterschrieben, aber als eines der wenigen Länder der Welt bis heu-
te nicht ratifiziert, obgleich die sozialen Rechte während des Zweiten 
Weltkrieges fest zur Agenda der Roosevelt-Regierung gehörten.55 

Wie der britische Völkerrechtler A.W. Brian Simpson argumentiert, ist 
der Niedergang der kolonialen Imperien nach 1945 ohne den moral-
politischen Druck der Menschenrechte kaum zu erklären. Besonders 
deutlich wird das in den Aufständen und Kriegen gegen die durch den 
Zweiten Weltkrieg geschwächten Kolonialmächte Großbritannien und 
Frankreich in den fünfziger Jahren, die an der Herausbildung eines euro-
päischen Menschenrechtsregimes beteiligt waren und sich zugleich in 
ihren Kolonien wie Kenia oder Algerien gezwungen sahen, den Ausnah-
mezustand einzuführen, um die nationale Unabhängigkeitsbewegung 
niederzuwerfen. Dass Großbritannien und Frankreich darauf bestanden 
hatten, in die Europäische Menschenrechtskonvention nicht die Unter-
tanen ihrer Kolonien einzubeziehen, ließ sich kaum noch »zivilisatorisch« 
rechtfertigen.56

54 T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, in: ders., Citizenship and Social Class 
and Other Essays. Cambridge 1950, S. 1-85; Norberto Bobbio, Die Gegenwart und 
Zukunft der Menschenrechte [1968], in: ders., Das Zeitalter der Menschenrechte, 
Berlin 2007; Karel Vasak, Pour une Troisième Generation des Droits de l’homme, 
in: Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Hon-
our of Jean Pictet, hg. von C. Swinarski, Den Haag 1984, S. 837-845.

55 Vgl. Martin H. Geyer, Social Rights and Citizenship During World War II, in: 
Manfred Berg/Martin H. Geyer (Hg.), Two Cultures of Rights: Germany and the 
United States, Cambridge 2002, S. 143-166.

56 Vgl. den Beitrag von Fabian Klose in diesem Band sowie Simpson, Human Rights; 
Mikael Rask Madsen, France, the United Kingdom and the »Boomerang« of the 
Internationalisation of Human Rights (1945-2000), in: Simon Halliday/Patrick 
Smith (Hg.), Human Rights Brought Home. Socio-Legal Perspectives on Human 
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